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Wendungen konnten drei Sicherheitshypotheken im Betrage von Fr. 14 885.- neu
errichtet werden. Zur Festsetzung eines Verwandten- beziehungsweise Unterhaltsbeitrages

mußte eine Klage eingereicht werden. Wegen Vernachlässigung von
Unterstützungspflichten gemäß Art. 217 StGB mußten fünf Klagebegehren bei
den zuständigen Amtsgerichten eingereicht werden. Besonders zu erwähnen ist,
daß das kantonale Fürsorgeamt sich in vermehrtem Maße bemüht, den ledigen
Müttern und geschiedenen Frauen bei der Eintreibung von Alimenten im Ausland

beizustehen, auch wenn noch keine Bedürftigkeit im Sinne des Fürsorgegesetzes

gegeben ist, eine solche aber doch eintreten könnte. Es wird damit dem
Begehren um Einrichtung von Inkassostellen für bedrängte ledige Mütter und
geschiedenen Frauen mit Kindern entsprochen. Insbesondere das deutsche Institut
für Vormundschaftswesen in Heidelberg stellt uns seine Hilfe für das Inkasso von
Alimenten deutscher oder schweizerischer Alimentenschuldner in Deutschland
in großzügiger Weise zur Verfügung und verdient dafür Anerkennung und Dank.
-Auch Bezirkshauptmannschaften in Österreich gewähren die gleiche Rechtshilfe.
fie Bereitstellung der notwendigen Unterlagen für die Vollstreckung von

Alimentenurteilen bereitet vielfach große Umtriebe, die aber im Interesse der
Alimentengläubiger in Kauf genommen werden müssen.

Der Mangel an Alterswohnungen

sts. In den elf stadtzürcherischen Alterssiedlungen mit insgesamt 1061 Wohnungen
waren, wie dem Geschäftsbericht des Stadtrates zu entnehmen ist, im Jahr 1970
bloß 75 Mieterwechsel zu verzeichnen. Die Zuteilung von Alterswohnungen
mußte sich daher auf die dringendsten Fälle beschränken; die 2350 Bewerber, die
zum Teil schon seit Jahren angemeldet sind, verblieben Weiter auf der Warteliste.
Mit den im Bau stehenden und voraussichtlich Ende 1971 bezugsbereiten
Alterssiedlungen Buchlern, Überland und Irchel mit zusammen 232 neuen Wohnungen
wird nur eine leichte Entspannung der Lage möglich sein; das Wohnungsproblem
der Betagten ist damit noch lange nicht gelöst. Die stichprobenweise vorgenommene

Durchsicht von 1000 Anmeldungen hat überdies ergeben, daß in rund
einem Fünftel der Fälle die Mietzinslasten im Vergleich zum Einkommen viel zu
hoch sind und daß rund der zehnte Teil der Bewerber in ungenügenden Wohnverhält-

issen leben muß.

Zahlen, die zu denken geben

Vom Mai 1970 bis zum Mai 1971 sind die Mietzinse laut offizieller Statistik
durchschnittlich um 8,8% gestiegen, während im Vorjahr die Steigerungsrate 6,4%
betrug. Seit Mai 1966 sind die Mieten für Altwohnungen (vor 1947 erstellt) um
42,5%, jene aller Bauperioden um 43,2% erhöht worden. In den einzelnen
Gemeinden sind die Abweichungen von der Erhöhung des landesdurchschnittlichen
Mietpreisniveaus zum Teil recht beträchtlich. Bei den Altwohnungen liegt der
minimale Anstieg bei 17,5% (Bellinzona) und der maximale bei 66,6% (Genf),
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